
 

 
 
 
 
A. Platzregeln 
 

1. Die Platzgrenze (AUS) auf den Löchern 6,7 und 8 wird durch einen Elektro-Auszaun 
begrenzt. Liegt der Ball eines Spielers unbespielbar an diesem Elektro-Zaun bekommt 
er straflose Erleichterung. Der Spieler darf zu seiner Sicherheit zwei Schlägerlängen 
vom Zaun messen und von dort darf er den Ball innerhalb einer Schlägerlänge nicht 
näher zum Loch droppen. 

 
 

2. unbewegliche Hemmnisse: 
Diese sind feste technische Einrichtungen, Schutzhütten, Schilder, Bänke und alle 
Wege, soweit sie mit künstlicher Oberfläche versehen sind. 
Außerdem: 
die Pflanzen im Bunker auf Bahn 2 
die blau markierte Brunnenanlage samt „längerem Gras rundum“ auf 
Bahn 6, die Holzbrücken auf Bahn 6 & 8. Es darf straflose 
Erleichterung mit 1 Freedrop nicht näher zum Loch genommen 
werden. 

 
 

3. Die behördlich geschützten Biotope (Spielverbotszonen) an den Bahnen 1, 5, 6, 7, 8 
sind durch rote und gelbe Pfähle mit grünem Kopf als Penalty Area gekennzeichnet. 
Diese Bereiche dürfen zu keiner Zeit betreten werden. Zuwiderhandlungen führen zu  
Platzverboten.  

 
 

4. Boden in Ausbesserung ist gekennzeichnet durch blaue Pfähle oder weiße 
Einkreisungen.  Alle auf kurz gemähten Flächen (Fairwayhöhe oder kürzer) befindlichen 
eingeebneten Maulwurfshaufen sind Boden in Ausbesserung. Es darf straflose 
Erleichterung mit 1 Freedrop nicht näher zum Loch genommen werden. 

 
 
 
Strafe bei Verstoß gegen eine Platzregel:  
 
Zählwettspiel: 2 Strafschläge 
Lochspiel: Lochverlust 
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